
 

 

 
 
 
 
 
 

Anlagen 
 
 
 
 

Landeshaushaltsordnung (LHO) des Landes Brandenburg   (Auszug) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.04.1999 

(GVBL. I/99 S. 106) 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2001  

(GVBL. I/01 S. 316, 317) 
 
 

§ 23 
Zuwendungen 

 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der 
Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur 
veranschlagt werden, wenn das Land an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches 
Interesse hat, das ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt 
werden kann. 

 
 

§ 44 
Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen 

 
(1) Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden. Dabei 
ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen 
nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer 
Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung des 
Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Landesrechnungshof (§ 91) betreffen, 
werden im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassen. 
 
(2) Juristischen Personen des Privatrechts kann durch Verwaltungsakt oder Vertrag die 
Befugnis verliehen werden, unter staatlicher Aufsicht staatliche Aufgaben auf dem Gebiet 
der Zuwendungen im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts 
wahrzunehmen. Für die Verleihung und Entziehung der Befugnis sowie für die Führung der 
staatlichen Aufsicht ist der jeweilige Fachminister zuständig. 
 
(3) Sollen Mittel oder Vermögensgegenstände des Landes von Stellen außerhalb der 
Landesverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.  
 


